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V i e r t e r  A b s c h n i t t  

Das Militärgericht

§ 26

Besetzung des Militärgerichts

(1) Das Militärgericht wird mit einem Leiter und der 
erforderlichen Anzahl von Militärrichtern besetzt.

(2) Beim Militärgericht werden Militärstrafkammern 
gebüdet.

(3) Die Militärstrafkammern verhandeln und ent
scheiden in der Besetzung mit einem Militärrichter als 
Vorsitzenden und 2 Militärschöffen. Außerhalb der 
Hauptverhandlung entscheidet der Vorsitzende allein, 
soweit nicht gesetzlich die Mitwirkung von Schöffen 
vorgeschrieben ist.

§27
Zuständigkeit des Militärgerichts

Die Militärstrafkammern des Militärgerichts ver
handeln und entscheiden in allen Militärstrafsachen, 
soweit nicht die Zuständigkeit des Militärobergerichts 
oder des Obersten Gerichts der Deutschen Demokra
tischen Republik begründet ist.

§ 28
* Rechtsauskunftsstelle des Militärgerichts

Der Leiter des Militärgerichts ist für die Organi
sierung der Erteilung von Rechtsauskünften an Ange
hörige der Nationalen Volksarmee und der Organe des 
Wehrersatzdienstes verantwortlich.

V i e r t e s  K a p i t e l  
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1) Anhängige Militärstrafsachen verbleiben zur Er
ledigung bei den Gerichten, bei denen die Anklage er
hoben worden ist.

(2) Mit dem 1. Juli 1963 gehen alle Militärstrafsachen 
— unabhängig vom Stand des Verfahrens — auf die 
zuständigen Gerichte für Militärstrafsachen über.

§ 30
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister der 
Justiz im Einvernehmen mit dem Minister für Natio
nale Verteidigung.

§ 31 
Inkrafttreten

Dieser Erlaß tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Berlin, den 4. April 1963

Der Vorsitzende des Staatsrates
W. U l b r i c h t

Der Sekretär des Staatsrates
O .  G o t s c h e


